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Liegeboxenlänge wandständig cm 230  240  260 

  55/165/103) 45/185/10 60/190/10 

 gegenständig cm 200  220  235 

 25/165/10 25/185/10 35/190/10

Liegefläche mit Einstreu  m2 4,0  4,5  5,0 

Anmerkungen: 
1) Als hochträchtig gelten Kühe und Erstkalbende in den letzten beiden Monaten vor dem Abkalben. 
2) Beim Kurzstand muss der Raum über der Krippe den Tieren zum Abliegen, Aufstehen,  

Ruhen und Fressen jederzeit zur Verfügung stehen. Die Gestaltung der Krippe muss arttypische 
Bewegungsabläufe und eine ungehinderte Futteraufnahme ermöglichen. 

3) Die Masse bedeuten: 55 cm Kopfraum, 165 cm Liegebereich, 10 cm Kotkante. 

Abmessungen für Tiere mit einer Widerristhöhe von mehr als 150 cm: 

Für Tiere mit einer Widerristhöhe von mehr als 150 cm werden folgende Masse empfohlen: 

 Anbindestall:  Standplatzbreite 125 cm, Standplatzlänge im Kurzstand 205 cm 
 Laufstall:   Fressplatzbreite 80 cm, Fressplatztiefe 340 cm, Laufgangbreite 270 cm, 

   Warteplatz 2.2 m2, Liegeboxenbreite 130 cm, Liegeboxenlänge wandständig 
   270 cm (65/195/10), Liegeboxenlänge gegenständig 245 cm (40/195/10), 
   Liegefläche mit Einstreu 5.0 m2

Die Verwendung dieser Masse empfiehlt sich im Laufstall nur, wenn die durchschnittliche 
Widerristhöhe der 25 % grössten Kühe einer Herde die Höhe von 150 cm überschreitet oder aufgrund 
des Zuchtziels des Tierhaltenden voraussichtlich überschreiten wird. 

Abmessungen für Tiere mit einer Widerristhöhe von weniger als 110 cm: 

Für die Tiere der Rasse „Dexter“ und ähnlich kleiner Rassen mit einer Widerristhöhe von max. 110 cm 
gelten die gleichen Anforderungen wie für Rinder bis 400 kg Körpergewicht.  

Für die meisten der in der Schweiz gehaltenen kleinen und robusten Rindviehrassen (z. B.: Eringer, 
Evolèner Rind, Rätisches Grauvieh, Hinterwälder, Jersey, Galloway, Schottisches Hochlandrind, Yak) 
gelten die in der Tabelle aufgeführten Mindestanforderungen für Tiere mit einer Widerristhöhe von 120 
– 130 cm. 








